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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Jahresrückblick 2019: Medien

Medienfragen wurden 2019 verglichen mit den Jahren zuvor sowohl medial als auch im
Parlament eher selten diskutiert. Nach dem Peak im Jahr 2018 mit der No-Billag-
Initiative standen 2019 vor allem der Umzug des SRG-Radiostudios von Bern nach
Zürich und eines Grossteils des Fernsehens von Genf nach Lausanne sowie das neue
Gesetz über elektronische Medien im Mittelpunkt des Interesses. 

Nachdem sich der SRG-Verwaltungsrat im September 2019 für den Umzug eines Teils
des SRG-Radiostudios und seiner Mitarbeitenden von Bern nach Zürich entschieden
und die SRG überdies angekündigt hatte, dass Ähnliches womöglich auch der
Fernsehproduktion in Genf drohe, hatten vier Parteipräsidenten sowie ein
Vizepräsident (Pfister, cvp, ZG; Rytz, gp, BE; Landolt, bdp, GL; Rösti, svp, BE; Jans, sp,
BS) im Nationalrat und ein in dieser Frage sehr engagierter Beat Vonlanthen (cvp, FR) im
Ständerat gleichlautende parlamentarische Initiativen eingereicht, mit denen der SRG
ihre Produktionsstandorte ausdrücklich vorgeschrieben werden sollten. Nach den
ablehnenden Entscheiden der beiden Kommissionen zeigte sich bei der Behandlung
der entsprechende Initiative von Beat Vonlanthen im Ständerat schnell, dass sie auch
dort chancenlos sein würde. Um eine Niederlage zu verhindern, zog der Initiant seine
Initiative vor der Abstimmung zurück. Ganz anders sah die Situation eine Woche später
im Nationalrat aus: Mit 120 zu 54 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) gab der Nationalrat den
fünf nationalrätlichen Vorstössen Folge. Im Anschluss daran gab der SRG-
Verwaltungsrat bekannt, das Zügelprojekt durch eine gesamthafte Audiostrategie zu
ersetzen. Ein Teil des Umzugs würde dadurch verhindert, rund 80 Arbeitsplätze würden
aber dennoch nach Zürich verlegt. Medien und Politik zeigten sich unschlüssig darüber,
ob diese Nachricht als grosses Entgegenkommen der SRG oder als «halbherziges, dem
politischen Druck geschuldetes Bekenntnis», wie es Martin Landolt ausdrückte,
verstanden werden soll. Dennoch verzichtete der Ständerat im September
stillschweigend darauf, den Initiativen sowie einer Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 19.306) mit einem ähnlichen Anliegen Folge zu geben. 

Neben der Umzugsfrage drohte der SRG 2019 weiteres Ungemach aus dem Parlament:
So standen einige Vorlagen im Raum, die die RTVG-Abgabe für Unternehmen und damit
einen Teil der Einnahmen der SRG streichen wollten. Im Mittelpunkt stand die
parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 18.405), welcher der Nationalrat im
September Folge gab. Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen bereits
privat die Empfangsgebühr zu entrichten hätten, stelle die Unternehmensabgabe eine
Doppelbelastung dar, hatte zuvor die KVF-NR in ihrer Empfehlung für Folge geben
erklärt. In der Wintersession stimmte der Ständerat jedoch auf Antrag seiner KVF-SR
dem Folgegeben des Nationalrats nicht zu. Die von den Stimmbürgern 2015 bestätigte
Regelung sei erst Anfang 2019 in Kraft getreten und solle nun zuerst einmal beurteilt
werden. Zudem würden die SRG und die privaten Radio- und Fernsehstationen bei
Umsetzung der Initiative deutlich weniger Geld erhalten als bisher. 
Bereits vor der anfänglichen Zustimmung zum Vorschlag von Gregor Rutz im Nationalrat
hatte sich der Ständerat jedoch einverstanden gezeigt, im Rahmen eines Postulats
Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) Alternativen zur Methode der heutigen umsatzabhängigen
Berechnung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen prüfen zu lassen. Zur
Verhinderung von Doppelzählungen des Umsatzes von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen bei der Festlegung der Höhe
der Abgabe gaben die beiden Kommissionen zudem einer parlamentarische Initiative
Wicki (fdp, NW; Pa. Iv. 19.413) Folge. Anfang Dezember entschied überdies das
Bundesverwaltungsgericht, dass die lediglich sechs Tarifstufen für die Festlegung der
Unternehmensabgabe verfassungswidrig seien. Aufgrund der Rechtssicherheit sei die
aktuelle Regelung bis zum Erlass einer neuen aber weiterhin anzuwenden. 

Die Frage, wer zukünftig von der RTVG-Abgabe profitieren soll, wurde im Rahmen des
neuen Gesetzes über elektronische Medien diskutiert. Dieses war von Bundesrätin
Leuthard im Juni 2019 in die Vernehmlassung gegeben worden, wo es auf breite Kritik
stiess. Simonetta Sommaruga, die 2019 das UVEK und somit auch dieses Dossier von
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Doris Leuthard übernahm, entschied schliesslich nach langen Diskussionen und
Spekulationen über die Zukunft des Gesetzes, dieses nicht weiterzuverfolgen und
stattdessen einzelne Probleme mithilfe eines Massnahmenpakets punktuell anzugehen.
Neu sollen auch Onlineportale mit audio- und audiovisuellen, aber auch mit textlastigen
Beiträgen einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, sofern sie kostenpflichtig
sind. Zudem soll die indirekte Presseförderung in Form einer finanziellen Unterstützung
der Postzustellung auf zusätzliche Titel ausgeweitet und erhöht werden – jedoch nur
auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie vorgängig von den Verlagen gefordert
worden war. 
Dass diese Aufstockung der indirekten Presseförderung die KVF-NR nicht vollständig zu
überzeugen vermochte, zeigte die Annahme der parlamentarischen Initiative Engler
(cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) für eine Unterstützung der Presse in der digitalen
Transformation, welche ihre Schwesterkommission bereits vor der Ankündigung des
Bundesrates angenommen hatte. Im Unterschied zur KVF-SR lehnte die nationalrätliche
Kommission gleichzeitig jedoch eine parlamentarische Initiative Savary (sp, VD; Pa.Iv.
18.480) ab, die diese Unterstützung nicht wie die Motion Engler aus allgemeinen Mitteln,
sondern durch einen Teil der Abgabe für Radio und Fernsehen und durch die
Überschüsse aus den Abgabenanteilen finanzieren wollte. Eher zufrieden mit dem
bundesrätlichen Entscheid zum neuen Gesetz über elektronische Medien zeigte sich
Michael Töngi (gp, LU; Pa.Iv. 19.417), der seine parlamentarische Initiative für ein
Fördermodell für die elektronischen Medien mit der Begründung zurückzog, dass das
vom Bundesrat vorgeschlagene Projekt «in die richtige Richtung» gehe. 

Fortschritte gab es in der Frage um die Rückzahlung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuerbeträge. In Reaktion auf einen Bundesgerichtsentscheid vom
November 2018 und eine überwiesene Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416)
schickte das UVEK im Frühjahr einen Vorentwurf in die Vernehmlassung, der eine
pauschale Rückvergütung an alle Haushalte in der Höhe von CHF 50 vorsah. Aufgrund
der grossmehrheitlich positiven Stellungnahmen präsentierte der Bundesrat im
November seine Botschaft zuhanden des Parlaments. 1

Jahresrückblick 2020: Medien

Als das umstrittenste Geschäft im Bereich der Medienpolitik entpuppte sich im Jahr
2020 das Massnahmenpaket zur Förderung der Medien, welches nach dem Scheitern
des geplanten Bundesgesetzes über elektronische Medien im Spätsommer 2019
angedacht worden war und zu dem sich im Berichtsjahr beide Räte äusserten. Während
die in der bundesrätlichen Botschaft vorgesehenen Massnahmen im Bereich der
indirekten Presseförderung und der elektronischen Medien weitgehend auf
Zustimmung stiessen, ging es bei der Frage der erstmaligen Förderung von Online-
Medien um einen Grundsatzentscheid. Während der Ständerat den Grundsatz der
Förderung noch befürwortet hatte, konnte das qualifizierte Mehr bei der Abstimmung
um die Ausgabenbremse nicht erreicht werden. Eine ganz andere Ausgangslage
präsentierte sich dem Nationalrat, dessen vorberatende KVF-NR mit knapper Mehrheit
empfahl, die Förderung der Online-Medien auszuklammern, um weitere Abklärungen zu
treffen. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession gegen die
Kommissionsmehrheit und wies das Geschäft zur integralen Beratung an die
Kommission zurück. Im Vorfeld der Beratungen hatte sich auch die Medienbranche
nicht einhellig zu den geplanten Massnahmen für die Online-Medienförderung gestellt. 

Die Dringlichkeit der Medienförderung verstärkte sich 2020 im Hintergrund der
Corona-Pandemie, die den Medien grosse Werbeeinbussen bescherte, was nicht
spurlos an der ohnehin bereits angeschlagenen Branche vorbei ging. Die grossen
Medienhäuser führten im Frühjahr allesamt Kurzarbeit ein. In seiner ausserordentlichen
Session vom Mai 2020 beschloss das Parlament Soforthilfe für die Medien
bereitzustellen (Mo. 20.3146; Mo. 20.3155; Mo. 20.3145; Mo. 20.3154). In zwei
Notverordnungen regelte der Bundesrat in der Folge gegen seinen Willen die befristete
finanzielle Unterstützung für private Radio- und Fernsehveranstalter sowie für die
Printmedien. Durch letztere Massnahmen konnten auch erstmals auflagenstarke Tages-
und Wochenzeitungen von der indirekten Presseförderung profitieren. 
Die Corona-Krise hatte indes nicht nur negative Folgen für die Medien, so profitierten
sie durch das gestiegene Informationsbedürfnis von zunehmenden Nutzungszahlen –
auch wenn diese die wegbrechenden Werbeeinnahmen nicht kompensieren konnten.
Die Autoren des Jahrbuchs Qualität der Medien beurteilten die Berichterstattung
während der Covid-19-Krise als qualitativ relativ gut,  identifizierten jedoch auch
deutliche Mängel. Besonders kritisiert wurden die monothematische Berichterstattung,
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die Verbreitung nackter Zahlen und Statistiken, die unzureichende Einordnungsleistung
und die unkritische Haltung der Medien in der Phase vor dem Lockdown im März
(jedoch nicht danach). 

Die Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen, die bereits während den Beratungen
zur RTVG-Revision umkämpft gewesen war, beschäftigte die Legislative auch fünf Jahre
nach der Volksabstimmung noch immer. Die zuständigen Kommissionen für Verkehr
und Fernmeldewesen beider Räte sprachen sich dafür aus, das Massnahmenpaket zur
Förderung der Medien durch einen Zusatz zu ergänzen, der Arbeitsgemeinschaften von
der Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen befreit. Im
Berichtsjahr gab die KVF-NR ferner einer parlamentarischen Initiative Folge, welche die
KMU gänzlich von der Abgabenpflicht befreien wollte. Aufgrund eines Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Vorjahr verfeinerte der Bundesrat im April 2020
seine Tarifstruktur für Unternehmen, was für neun von zehn Unternehmen, darunter
namentlich kleinere Unternehmen, eine Entlastung bewirken soll. Auch die
Privathaushalte werden entlastet: Sie bezahlen ab 2021 noch eine jährliche Gebühr von
CHF 335 anstelle von CHF 365. 
Unter Dach und Fach brachte das Parlament im Jahr 2020 schliesslich die Vorlage über
die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die Radio- und
Fernsehempfangsgebühren. Somit erhält jeder Haushalt auf der nächsten Serafe-
Rechnung eine Gutschrift in der Höhe von CHF 50, um für die unrechtmässig erhobene
Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 zu entschädigen.

Auch im Jahr 2020 wurden einschneidende Sparmassnahmen im Mediensektor
bekannt. Ende August eröffnete die TX-Group (ehemals Tamedia), bei den Printmedien
Einsparungen im Umfang von 15 Prozent vornehmen zu wollen. Ferner plant der Verlag
per April 2021 auch die Zusammenlegung der Redaktionen der Berner Zeitung und von
«Der Bund». Eine «Strategieschärfung» lancierte auch die NZZ und CH Media kündigte
ein neues Effizienzprogramm an. Einsparungen im Umfang von CHF 50 Mio. und die
Streichung von 250 Stellen gab die SRG im Oktober 2020 bekannt. 
2020 brachte dem Mediensektor jedoch auch beachtliche Neuerungen. Mit Blick TV
startete Ringier den ersten digitalen Fernsehkanal der Schweiz. Nicht zuletzt wird mit
der Bekanntgabe der Übernahme des renommierten Westschweizer Traditionsblattes
«Le Temps» durch Aventinus in der Schweiz erstmals eine Stiftung eine Tageszeitung
übernehmen. 

Gemessen an der Gesamtanzahl abgelegter Zeitungsberichte zur Schweizer Politik kam
der Medienpolitik im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren eine geringere
Bedeutung zu (siehe Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2020), was sicher auch der
Dominanz der Corona-Pandemie in der Medienberichterstattung geschuldet ist.
Innerhalb der Berichterstattung über die Medien büsste die SRG im Vergleich zu
früheren Jahren zugunsten der Presse an Medienpräsenz ein. 2

1) APS-Zeitungsanalyse 2019 – Medien
2) APS-Zeitungsanalyse 2020 – Medien
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